
Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung U 7408/02

Die Gruppen-Unfallversicherung kann mit oder ohne An-
gabe der Namen der versicherten Personen abgeschlos-
sen werden. Die vereinbarte Form ergibt sich aus dem
Vertrag.

§ 1 Versicherungen ohne Namensangabe

(1) Versicherungsschutz besteht für die Personen, die der
im Vertrag bezeichneten Gruppe angehören.

(2) Die zu versichernden Personen sind von Ihnen so zu
bezeichnen und zu erfassen, dass Zweifel über die Zuge-
hörigkeit des Verletzten zu dem versicherten Personen-
kreis nicht entstehen können.

(3) Wir werden Sie regelmäßig auffordern, uns innerhalb
eines Monats die Anzahl der im zurückliegenden Zeitab-
schnitt versicherten Personen anzugeben. Diese Angabe
muss nach Monaten und nach dem höchsten Stand jeden
Monats erfolgen. Eine Durchschnittsberechnung ist nicht
zulässig.
Sind mehrere Personengruppen versichert, benötigen wir
diese Angaben für jede Gruppe getrennt.

(4) Aufgrund Ihrer Angaben errechnen wir den zu zah-
lenden Beitrag für den zurückliegenden Zeitabschnitt und
Sie erhalten von uns eine Abrechnung.

(5) Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten
Person erlischt, wenn sie aus dem mit Ihnen bestehenden
Dienstverhältnis oder aus der Vereinigung ausscheidet.

§ 2 Versicherungen mit Namensangabe

(1) Versicherungsschutz besteht für die namentlich ge-
nannten Personen.

(2) Nicht versicherte Personen können Sie jederzeit zur
Versicherung anmelden, wenn Beruf oder Beschäftigung
und die Versicherungssummen die gleichen sind wie die
der bereits versicherten. Für die hinzukommenden Perso-
nen besteht Versicherungsschutz im vereinbarten Umfang
ab Eingang Ihrer Anmeldung bei uns.

(3) Personen in anderen Berufen oder mit anderer Be-
schäftigung oder mit höheren Versicherungssummen sind
erst versichert, nachdem Sie sich mit uns über Versiche-
rungssummen und Beitrag geeinigt haben.

(4) Wir haben das Recht, die Versicherung des Einzelnen
nach Risikoprüfung abzulehnen. Lehnen wir ab, erlischt
der Versicherungsschutz einen Monat nach Abgabe unse-
rer Erklärung.

(5) Der Versicherungsschutz der einzelnen versicherten
Person erlischt, wenn sie aus dem mit Ihnen bestehenden
Dienstverhältnis oder aus der Vereinigung ausscheidet.

§ 3 Kündigung nach Versicherungsfall (Zusatz zu § 11 Alli-
anz AUB 2008)

(1) Nach Eintritt des Versicherungsfalls kann jede Ver-
tragspartei den Versicherungsschutz der einzelnen versi-
cherten Person durch Mitteilung an den Vertragspartner
beenden. Die Mitteilung muss dem Vertragspartner spä-
testens einen Monat nach Leistung oder - im Falle eines
Rechtsstreits - nach Klagerücknahme, Anerkenntnis, Ver-
gleich oder Rechtskraft des Urteils zugegangen sein. Der
Versicherungsschutz erlischt einen Monat nach Zugang
der Mitteilung. Die Kündigung nach dieser Vorschrift be-
darf der Schriftform. Eine Kündigung per E-Mail erfüllt die
Schriftform nicht.

(2) Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb
eingestellt oder die Vereinigung aufgelöst wird. Ein Be-
triebsübergang ist keine Einstellung des Betriebs.
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